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38. Wir werden daher unsere Zusammenarbeit mit den nichtteilnehmenden Mittelmeerstaaten
als einen Weg zur Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung verbreitern und unse-
ren Dialog mit ihnen ausweiten und dadurch die Stabilität in der Region erhöhen, um das Wohl-
standsgefälle zwischen Europa und seinen Nachbarn im Mittelmeerraum zu verringern und die
Ökosysteme des Mittelmeerraums zu schützen. Wir unterstreichen die Bedeutung der Beziehun-
gen zwischen den Anrainerstaaten des Mittelmeers und die Notwendigkeit für verstärkte Zusam-
menarbeit innerhalb der Region.

39. Wir begrüßen und ermutigen die Fortsetzung von Initiativen und Verhandlungen, die darauf
abzielen, gerechte, dauerhafte und gangbare Lösungen für entscheidende offene Fragen der Mit-
telmeerregion durch friedliche Mittel zu finden.

40. Wir haben den Dialog mit nichtteilnehmenden Staaten ausgeweitet und sie eingeladen, sich
auf selektiver Grundlage an unseren Aktivitäten zu beteiligen, wenn sie einen Beitrag leisten kön-
nen.

41. Wir begrüßen die Einrichtung der Parlamentarischen Versammlung der KSZE, die ihr erstes
Treffen vom 3. bis 5. Juli in Budapest durchgeführt hat, und sehen mit Interesse der aktiven Betei-
ligung von Parlamentariern am KSZE-Prozeß entgegen.

42. Wir messen der aktiven Einbeziehung der Öffentlichkeit unserer Länder in die KSZE beson-
dere Bedeutung bei. Wir werden vermehrt Gelegenheit dafür schaffen, daß Einzelpersonen und
nichtstaatliche Organisationen Beiträge zu unserer Arbeit leisten, und eine Zusammenarbeit mit
ihnen stattfindet.

43. Um unsere Partnerschaft zu fördern und den Wandel besser zu gestalten, haben wir heute in
Helsinki ein Programm für eine gestärkte und wirksame KSZE durch die Beschlüsse von Helsinki
angenommen. Diese Beschlüsse werden vollständig und nach Treu und Glauben durchgeführt.

44. Wir betrauen den Rat mit den weiteren Schritten, die zu ihrer Durchführung erforderlich sein
können. Der Rat kann jede Änderung der Beschlüsse vornehmen, die er für angemessen hält.

45. Der volle Wortlaut des Helsinki-Dokuments wird in jedem Teilnehmerstaat veröffentlicht, der
ihn so umfassend wie möglich bekanntmacht.

46. Die Regierung Finnlands wird ersucht, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen den
Wortlaut des Helsinki-Dokuments, das gemäß Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen
nicht registrierbar ist, zur Weiterleitung an alle Mitglieder der Organisation als offizielles Doku-
ment der Vereinten Nationen zu übermitteln.

47. Die nächste Überprüfungskonferenz, auf die die Modalitäten des Helsinki-Folgetreffens sinn-
gemäß angewendet werden, findet 1994 in Budapest statt. Weitere Einzelheiten werden vom AHB
erarbeitet, der entscheiden kann, ein besonderes Vorbereitungstreffen einzuberufen.

Helsinki, 10. Juli 1992

Deklaration von Rio über Umwelt und Entwicklung
vom 14. Juni 1992

(Wortlaut)

Präambel

Die Konferenz über Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen,

Zusammengekommen in Rio de Janeiro vom 3. bis 14. Juni 1992,
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Unter Bekräftigung der Deklaration der Konferenz der Vereinten Nationen über die menschliche
Umwelt, angenommen in Stockhohn am 16. Juni 1972, und in dem Bemühen, auf ihr aufzubauen,

Mit dem Ziel, eine neue und gerechte globale Partnerschaft durch die Schaffung eines neuen
Niveaus der Kooperation zwischen Staaten, Schlüsselsektoren der Gesellschaften und zwischen
den Völkern zu etablieren,

Hinarbeitend auf internationale Vereinbarungen, die die Interessen aller respektieren und die
Integrität des globalen Umwelt- und Entwicklungssystems schützen,

In Anerkennung der integralen und interdependenten Natur der Erde, unserer Heimat,

Erklärt:

Grundsatz 1: Die Menschen stehen bei dem Bemühen um nachhaltige Entwicklung im Mittel-
punkt. Sie haben das Recht, ein gesundes und produktives Leben in Einklang mit der Natur zu
führen.

Grundsatz 2: Die Staaten haben - in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen und
den Grundsätzen des Völkerrechts - das souveräne Recht, ihre eigenen Ressourcen gemäß ihrer
eigenen Umwelt- und Entwicklungspolitik zu nutzen, und die Verantwortung, sicherzustellen,
daß Aktivitäten, die ihrer Rechtsprechung oder Kontrolle unterliegen, der Umwelt anderer Staaten
oder anderer Gebiete jenseits der Grenzen nationaler Zuständigkeit keinen Schaden zufügen.

Grundsatz 3: Das Recht auf Entwicklung soll so wahrgenommen werden, daß die Entwicklungs-
und Umweltbedürfnisse jetziger und zukünftiger Generationen gleichermaßen erfüllt werden.

Grundsatz 4: Um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, soll der Schutz der Umwelt ein inte-
graler Bestandteil des Entwicklungsprozesses sein und kann nicht isoliert davon betrachtet wer-
den.

Grundsatz 5: Alle Staaten und Völker sollen bei der grundlegenden Aufgabe zusammenarbeiten,
die Armut zu beseitigen - ein unverzichtbares Erfordernis für nachhaltige Entwicklung -, um die
Ungleichheit des Lebensstandards zu verringern und die Bedürfnisse der Mehrheit der Menschen
der Welt besser zu befriedigen.

Grundsatz 6: Der besonderen Situation und den speziellen Bedürfnissen von Entwicklungslän-
dern, vor allem den am wenigsten entwickelten und in ihrer Umwelt am meisten verletzbaren Län-
dern, muß besondere Priorität gegeben werden. Internationale Maßnahmen auf dem Gebiet von
Umwelt und Entwicklung sollen auch die Interessen und Bedürfnisse aller Länder berücksichti-
gen.

Grundsatz 7: Die Staaten sollen im Geist globaler Partnerschaft zusammenarbeiten, um die Unver-
sehrtheit und Integrität des Ökosystems der Erde zu bewahren, zu schützen und wiederherzustel-
len. Mit Blick auf die unterschiedlichen Anteile an der globalen Umweltzerstörung haben die
Staaten gemeinsame, aber differenzierte Verantwortlichkeiten. Die entwickelten Länder aner-
kennen die Verantwortung, die sie hinsichtlich des internationalen Strebens nach nachhaltiger
Entwicklung tragen, angesichts der Belastungen ihrer Gesellschaften für die globale Umwelt und
der technologischen und finanziellen Ressourcen, über die sie verfügen.

Grundsatz 8: Um nachhaltige Entwicklung und eine höhere Lebensqualität für alle Menschen zu
erreichen, sollten die Staaten nichtnachhaltige Produktionsweisen und Formen des Konsums
reduzieren und eliminieren und eine angemessene Bevölkerungspolitik fördern.

Grundsatz 9: Die Staaten sollten zusammenarbeiten, um den Aufbau endogener Kapazitäten
nachhaltiger Entwicklung zu stärken, durch Verbesserung des wissenschaftlichen Verständnisses
mittels Austausch von wissenschaftlichen und technologischen Kenntnissen und durch Verbesse-
rung der Entwicklung, der Anpassung, der Verbreitung und Übertragung von Technologien, ein-
schließlich neuer und innovativer Technologien.

Grundsatz 10: Umweltangelegenheiten werden am besten unter Beteiligung aller betroffenen
Bürger der jeweils relevanten Ebene behandelt. Auf nationaler Ebene soll jeder angemessenen
Zugang zu Informationen über die Umwelt haben, die die Behörden besitzen, einschließlich Infor-
mationen über gefährliche Stoffe und Aktivitäten in ihrer jeweiligen Gemeinde, sowie die Gele-
genheit erhalten, an Entscheidungsprozessen zu partizipieren. Effektiver Zugang zu juristischen
und Verwaltungsverfahren, einschließlich Wiedergutmachung (redress) und Rechtsmittelbehelf
(remedy), soll bereitgestellt werden.
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Grundsatz 11: Die Staaten sollen eine wirksame Umweltgesetzgebung erlassen. Umweltstan-
dards, wirtschaftliche Ziele und Prioritäten sollten den Umwelt- und Entwicklungskontext wider-
spiegeln, an den sie sich wenden. Standards, wie sie von einigen Ländern festgelegt werden, kön-
nen für andere Länder unangemessen sein und ungerechtfertigt hohe wirtschaftliche und soziale
Kosten verursachen, insbesondere für Entwicklungsländer.

Grundsatz 12: Die Staaten sollen zusammenarbeiten, um ein unterstützendes und offenes interna-
tionales Wirtschaftssystem zu fördern, das zu wirtschaftlichem Wachstum und nachhaltiger Ent-
wicklung in allen Ländern führt, um die Probleme der Umweltschädigung besser angehen zu kön-
nen. Handelspolitische Maßnahmen im Zusammenhang mit Umweltzwecken sollten kein Mittel
zur willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskriminierung oder der versteckten Beschränkung
des internationalen Handels darstellen. Unilaterale Handlungen, die sich mit Umweltherausfor-
derungen außerhalb der Rechtsprechung des importierenden Landes befassen, sollten vermieden
werden. Umweltpolitische Maßnahmen, die sich mit grenzüberschreitenden oder globalen
Umweltproblemen befassen, sollten, soweit wie möglich, auf internationalem Konsens beruhen.

Grundsatz 13: Die Staaten sollen nationale Gesetze in bezug auf die Haftung sowie die Entschädi-
gung der Opfer von Umweltverschmutzung und anderen Umweltschäden entwickeln. Die Staaten
sollen ebenfalls schnell und in einer entschlosseneren Weise zusammenarbeiten, um weitere
internationale Gesetze in bezug auf die Haftung und Entschädigung für negative Folgen von
Umweltschäden zu entwickeln, die von Aktivitäten innerhalb ihrer Gerichtsbarkeit oder Kontrolle
auf Rechtsprechung herrühren und sich auf Gebiete außerhalb ihrer Gerichtsbarkeit auswirken.

Grundsatz 14: Die Staaten sollten effektiv zusammenarbeiten, um die Verlagerung und Überfüh-
rung jeglicher Aktivitäten und Substanzen, die schwere Umweltschäden verursachen oder als
schädlich für die menschliche Gesundheit erkannt worden sind, in andere Staaten zu erschweren
oder zu verhindern.

Grundsatz 15: Um die Umwelt zu schützen, soll der vorbeugende Ansatz von den Staaten gemäß
ihren Fähigkeiten umfassend angewandt werden. Wo ernste und irreversible Schäden drohen, soll
das Fehlen letzter wissenschaftlicher Sicherheit nicht dazu genutzt werden, kostenintensive Maß-
nahmen zur Vermeidung von Umweltschäden zu verzögern.

Grundsatz 16: Nationale Behörden sollten sich bemühen, die Internalisierung von Umweltkosten
bei der Anwendung ökonomischer Instrumente zu fördern, unter Berücksichtigung des Ansatzes,
daß der Verursacher prinzipiell die Kosten von Verschmutzung zu tragen hat, unter Beachtung des
öffentlichen Interesses und ohne Verzerrung des internationalen Handels und der Investitionen.

Grundsatz 17: Umweltverträglichkeitsprüfungen sollen, als nationales Instrument, für solche ins
Auge gefaßten Aktivitäten angewandt werden, die wahrscheinlich eine bedeutsame negative
Auswirkung auf die Umwelt haben; sie sind Gegenstand der Entscheidung einer kompetenten
nationalen Behörde.

Grundsatz 18: Die Staaten sollen andere Staaten unverzüglich von Naturkatastrophen und ande-
ren Notfällen in Kenntnis setzen, die vermutlich unerwartete negative Folgen für die Umwelt jener
Staaten haben.

Grundsatz 19: Die Staaten sollen andere potentiell betroffene Staaten vorrangig und rechtzeitig
über Aktivitäten in Kenntnis setzen und sie mit relevanten Informationen versorgen, die grenz-
überschreitend schwere negative Folgen für die Umwelt haben könnten, und sich mit diesen Staa-
ten in einem frühen Stadium und vertrauensvoll konsultieren.

Grundsatz 20: Frauen haben eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung der Umwelt und bei der
Entwicklung. Ihre volle Beteiligung ist deshalb wesentlich, um nachhaltige Entwicklung zu errei-
chen.

Grundsatz 21: Die Kreativität, die Ideale und der Mut der Jugend der Welt sollten mobilisiert wer-
den, eine globale Partnerschaft herzustellen, um nachhaltige Entwicklung zu erreichen und eine
bessere Zukunft für alle zu sichern.

Grundsatz 22: Ureinwohner und ihre Gemeinschaften sowie andere lokale Gemeinschaften haben
aufgrund ihrer Kenntnisse und ihrer traditionellen Gewohnheiten eine entscheidende Rolle bei
der Erhaltung der Umwelt und bei der Entwicklung. Die Staaten sollten ihre Identität, Kultur und
Interessen anerkennen und ausreichend unterstützen und ihre effektive Partizipation bei der
Erreichung nachhaltiger Entwicklung ermöglichen.
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Grundsatz 23: Die Umwelt und die natürlichen Ressourcen von Völkern, die unter Unterdrückung,
Fremdherrschaft und Besatzung leben, sollen geschützt werden.

Grundsatz 24: Krieg ist zerstörerisch für nachhaltige Entwicklung. Die Staaten sollen deshalb die
internationalen Gesetze achten, die für den Schutz der Umwelt bei bewaffneten Konflikten sor-
gen, und bei deren Weiterentwicklung soweit notwendig zusammenarbeiten.

Grundsatz 25: Frieden, Entwicklung und Umweltschutz hängen voneinander ab und sind
untrennbar.

Grundsatz 26: Die Staaten sollen ihre Umweltstreitigkeiten friedlich und durch geeignete Mittel in
Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen lösen.

Grundsatz 27: Die Staaten und Völker sollen vertrauensvoll und in partnerschaftlichem Geist bei
der Erfüllung der in dieser Erklärung enthaltenen Grundsätze und bei der Fortentwicklung der
internationalen Gesetze auf dem Gebiet nachhaltiger Entwicklung zusammenarbeiten.

Erklärung zum Fall Honecker vom 9. September 1992

Wir legen Wert darauf, uns von der veröffentlichten Meinung des einen Deutschland, welche sich
mehrheitlich darauf verständigt hat, die Verhaftung des früheren Staatsratsvorsitzenden der DDR
zu begrüßen und der Justiz bei der Bestätigung der bereits erfolgten Vorverurteilung eine glückli-
che Hand zu wünschen, durch folgende Feststellungen zu unterscheiden:

I. Die Verschleppung Erich Honeckers von Moskau nach Berlin, seine Inhaftierung im Gefängnis
von Moabit und das Gerichtsverfahren gegen ihn sind Aktionen ausschließlich politischer Art. Die
strafrechtlichen Begründungen, die hierfür angeführt werden, sind haltlos und dienen nur als Vor-
wand.

II. Mit der Aktion gegen Honecker verfolgt die politische Klasse der Bundesrepublik - samt ihrer
Justiz - unserer Beobachtung nach zwei Ziele:

Erstens: Das größer gewordene Deutschland hat demonstriert, daß es die Macht hat, international
seinen Willen gegen das Widerstreben anderer durchzusetzen.

Zweitens: Bereits 1973 ließ sich die BRD durch das Bundesverfassungsgericht bestätigen, sie sei
„nicht ,Rechtsnachfolger' des Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit dem ,Staat Deut-
sches Reich'". Solange es die Deutsche Demokratische Republik gab, war dieser Anspruch fiktiv.
Das Grenzregime der DDR war gesetzlich normiert und - unabhängig davon, wie es politisch zu
bewerten ist - eine Ausformung ihrer völkerrechtlich anerkannten Souveränität. Indem staatli-
ches Handeln nunmehr als privater Straftatbestand verfolgt werden soll, wird versucht, die DDR,
die 1990 zu bestehen aufgehört hat, im nachhinein auch historisch als ungeschehen zu behandeln:
Was es nie hätte geben dürfen, hat - nach dieser Logik - nie bestanden.

III. Die Inhaftierung Erich Honeckers setzt zugleich die deutsche Tradition der Verfolgung von
Kommunisten und Sozialisten fort. Die Fälle Honecker, Bebel, Dimitroff, Luxemburg, Karl und
Wilhelm Liebknecht und Thälmann sind darin vergleichbar, daß sich das bürgerliche Deutschland
zur politischen Verfolgung dieser höchst unterschiedlichen Persönlichkeiten der sozialistischen
und kommunistischen Bewegung juristischer Mittel bedient. Welche Teile ihres Bestecks, ob poli-
tisches Strafrecht, Totschlags- und „Untreue"-Paragraphen, die Politische Justiz jeweils anwen-
det, entscheidet sie nach jeweiliger Opportunität. Erich Honecker, verfolgt von ihr wegen Hoch-
verrats am Deutschen Reich, ist angeklagt als Dieb und Totschläger.

IV. Der Vollständigkeit halber weisen wir darauf hin, daß die Haupt- und Staatsaktion um Honek-
ker ganz offensichtlich als ablenkende Therapie bei der Behandlung der sozialen Verdauungs-
schwierigkeiten der Wiedervereinigung dienlich ist. Das ist eine alte Herrschaftstechnik.
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